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Auf einen Blick

Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung (IV) haben Versicherte,
die wegen eines Gesundheitsschadens in ihrer Erwerbstatigkeit oder in
ihrem bisherigen Aufgabenbereich teilweise oder ganz eingeschrankt sind.
Diese gesundheitliche Einschrankung muss Uber langere Zeit andauern. Es
ist nicht massgeblich, ob der Gesundheitsschaden kérperlicher, psychischer
oder geistiger Natur ist, ob er schon bei der Geburt bestanden hat oder
Folge einer Krankheit oder eines Unfalls ist.

Versicherte unter 20 Jahren kénnen ebenfalls Leistungen der IV erhalten,
wenn der Gesundheitsschaden ihre Erwerbstatigkeit voraussichtlich ein-
schranken wird.

Dieses Merkblatt informiert Versicherte Uber das Anmeldeverfahren, den
Anspruch, die Berechnung und die Revision der Invalidenrente der IV.



Anmeldung zum Bezug von IV-Leistungen

Wie kann ich IV-Leistungen beantragen?

Wenn Sie Leistungen der IV beantragen wollen, missen Sie sich raschmdg-
lichst bei der IV-Stelle Ihres Wohnkantons melden. Das Antragsformular
001.001 — Anmeldung fir Erwachsene: Berufliche Integration und Rente
erhalten Sie bei den IV-Stellen, den Ausgleichskassen und ihren Zweigstel-
len oder direkt unter www.ahv-iv.ch. Wenn Sie in der Schweiz und in ei-
nem oder mehreren Staaten der EU oder der EFTA Versicherungszeiten
zurtickgelegt haben und in Ihrem Wohnsitzstaat einen Antrag stellen,
|6sen Sie in den anderen betroffenen Landern automatisch ein Anmelde-
verfahren aus.


https://www.ahv-iv.ch/p/001.001.d
https://www.ahv-iv.ch/de/Merkblätter-Formulare/Formulare/Leistungen-der-IV

Rentenanspruch

Wann habe ich Anspruch auf eine Rente?

Es besteht nur dann Anspruch auf eine IV-Rente, wenn lhre Erwerbsfahig-
keit oder lhre Fahigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betatigen, nicht durch
zumutbare Eingliederungsmassnahmen wiederhergestellt, erhalten oder
verbessert werden kann.

Wie wird die Rente bestimmt?

Der Invaliditatsgrad bestimmt, auf welche Rente eine behinderte Person
Anspruch hat:

Invaliditatsgrad Rentenanspruch

mindestens 40 % Viertelsrente
mindestens 50 % Halbe Rente
mindestens 60 % Dreiviertelsrente
mindestens 70 % Ganze Rente

Bei einem Invaliditatsgrad von unter 40 % besteht kein Anspruch auf eine
Invalidenrente.

Wenn Sie gleichzeitig die Voraussetzungen flr eine Invaliden- und eine
Hinterlassenenrente erfullen, erhalten Sie ungeachtet des Invaliditatsgrads
eine ganze Invalidenrente.

Welche Voraussetzungen muss ich fiir eine Rente
erfiillen?
Anspruch auf eine IV-Rente besteht, wenn Sie folgende Voraussetzungen
erfullen:

e Sie sind wéahrend eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durch-
schnittlich mindestens zu 40 % arbeitsunfahig gewesen.

e Nach Ablauf des Jahres besteht eine Erwerbsunfdhigkeit von 40 %
oder mehr.

Zu welchem Zeitpunkt entsteht der Anspruch auf eine
Rente?
Der Anspruch auf eine Rente entsteht friihestens sechs Monate nach dem

Zeitpunkt der Anmeldung bei der IV, aber frihestens in jenem Monat, der
auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt.



Bemessung der Invaliditat

Wie bemisst die IV den Invaliditdtsgrad bei
Erwerbstatigen?

Wenn Sie erwerbstatig sind, bemisst die IV-Stelle den Invaliditatsgrad mit
einem Einkommensvergleich. Sie ermittelt dabei zuerst das Erwerbsein-
kommen, das ohne den Gesundheitsschaden erzielt werden kdnnte. Davon
zieht sie das Erwerbseinkommen ab, das nach dem Gesundheitsschaden
und nach der Durchfihrung von Eingliederungsmassnahmen auf zumut-
bare Weise erreicht werden kénnte. Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag: die
Erwerbseinbusse als Folge der Invaliditat. Driickt man diesen in Prozenten
aus, erhalt man den Invaliditatsgrad.

Beispiel:

Einkommen ohne Invaliditat CHF 60 000.—
Invalideneinkommen CHF 20 000.—
Erwerbsausfall CHF 40 000.—-
Invaliditatsgrad: = 67 % (gerundet)
100 x 40 000.— + 60 000.—- = [V-Dreiviertelsrente

Wie bemisst die IV den Invaliditdtsgrad bei
Nichterwerbstatigen?

Wenn Sie nicht erwerbstatig sind (z. B. im Haushalt tatig, Ordensangeho-
rige, Studierende), wird darauf abgestellt, in welchem Ausmass Sie in lhrem
gewdhnlichen Arbeitsbereich behindert sind.

Wie bemisst die IV den Invaliditdtsgrad bei nur zum Teil
Erwerbstatigen oder Personen, die unentgeltlich im
Betrieb des Ehegatten oder der Ehegattin mitarbeiten?

Wenn Sie nur zum Teil erwerbstatig sind oder unentgeltlich im Betrieb des
Ehegatten oder der Ehegattin mitarbeiten, wird fur diesen Teil die Invalidi-
tat wie bei Erwerbstatigen festgelegt. Waren Sie daneben auch im Aufga-
benbereich tatig, so wird die Invaliditat fur diese Tatigkeit wie bei Nichter-
werbstatigen durch einen Betatigungsvergleich festgelegt. In diesem Falle
sind der Anteil der Erwerbstatigkeit bzw. der unentgeltlichen Mitarbeit im
Betrieb des Ehegatten oder der Ehegattin und der Anteil der Tatigkeit im
Aufgabenbereich festzulegen und der Invaliditatsgrad entsprechend der
Behinderung in beiden Bereichen zu bemessen.



Rentenrevision

Was geschieht, wenn sich der Invaliditatsgrad
verdndert?

Verandert sich Ihr Invaliditatsgrad aufgrund einer Verschlechterung oder
Verbesserung der Erwerbsfahigkeit oder der Fahigkeit, sich im Aufgaben-
bereich zu betatigen, wird die Rente entsprechend angepasst. Es wird Gber
die Beibehaltung, Abdnderung oder Aufhebung der Rente entschieden.
Beziehen Sie als rentenberechtigte Person ein neues Einkommen oder wird
das bestehende Einkommen erhdht, kommt es nur dann zu einer Renten-
revision, wenn das verbesserte Einkommen jahrlich 1 500 Franken tber-
schreitet.

Wann erlischt der Anspruch auf eine Invalidenrente?

Der Anspruch auf eine Invalidenrente erlischt am Ende des Monats, in dem
e die Invaliditat wedgfallt,

e der Anspruch auf eine Altersrente oder auf eine hohere Hinterlasse-
nenrente entsteht oder die Person vom Rentenvorbezug Gebrauch
macht,

e die berechtigte Person stirbt.

Wann besteht Anspruch auf eine ordentliche Rente?

Damit der Anspruch auf eine ordentliche Rente entsteht, missen Ihnen bei
Eintritt des Rentenfalles (siehe Ziffer 4) mindestens drei volle Beitragsjahre
angerechnet werden kénnen.

Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn

e Sie wahrend insgesamt eines Jahres Beitrage geleistet haben, oder

e |hr erwerbstatiger Ehegatte bzw. Ihre erwerbstatige Ehegattin mindes-
tens wahrend eines Jahres den doppelten Mindestbeitrag entrichtet
hat, oder

e Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften mindestens fur ein Jahr an-
gerechnet werden kénnen.



Massnahmen zur Wiedereingliederung

Wann werden Massnahmen zur Wiedereingliederung
veranlasst?

Zur Verbesserung der Erwerbsfahigkeit von IV-Rentnerinnen und
-Rentnern kénnen jederzeit Massnahmen zur Wiedereingliederung veran-
lasst werden. Zusatzlich zu den Ublichen Massnahmen (unbefristete Inte-
grationsmassnahmen, berufliche Massnahmen, Abgabe von Hilfsmitteln)
sind Beratung und Begleitung vorgesehen. Nach einer allfalligen Herabset-
zung oder Aufhebung der Rente kénnen Ihnen und lhrem Arbeitgebenden
wahrend langstens drei Jahren Beratung und Begleitung zugesprochen
werden. Ziel ist der Erhalt des Arbeitsplatzes.

Welche Entschadigung erhalte ich wéahrend
Massnahmen zur Wiedereingliederung?
Wahrend der Dauer der Durchfihrung von Massnahmen zur Wiederein-
gliederung wird anstelle einer Taggeldentschadigung weiterhin die bishe-

rige Rente ausgerichtet. In besonderen Fallen kann Ihnen zusatzlich ein
Taggeld der IV ausbezahlt werden.

Wann wird die Rente Uberpriift?

Nach Abschluss der Wiedereingliederungsmassnahmen wird eine Invalidi-
tatsbemessung vorgenommen (siehe Ziffer 6).



Ubergangsleistung

Wann habe ich Anspruch auf eine Ubergangsleistung?

Wenn Ihre Rente herabgesetzt oder aufgehoben wurde infolge
e Massnahmen zur Wiedereingliederung, oder

e der Wiederaufnahme einer Erwerbstatigkeit, oder

e der Erhohung des Beschaftigungsgrades,

kann eine Geldleistung ausgerichtet werden, sofern Sie in den drei darauf
folgenden Jahren (sog. Schutzfrist) eine Arbeitsunfahigkeit von mindes-
tens 50 % aufweisen, die mindestens 30 Tage gedauert hat und weiter
andauert.

Im Falle einer Herabsetzung der Rente entspricht die Ubergangsleistung
grundsatzlich der Differenz zwischen der laufenden Rente und der frihe-
ren Rente.

Im Falle einer Rentenaufhebung entspricht die Ubergangsleistung grund-
satzlich der vor der Aufhebung ausgerichteten Rente. Die Ubergangsleis-
tung wird ab dem Monat ausgerichtet, in welchem die oben erwahnten
Voraussetzungen erfillt sind. Gleichzeitig mit der Gewahrung der Uber-
gangsleistung wird eine Uberpriifung der Rente eingeleitet, um festzustel-
len, ob sich der Invaliditdtsgrad geandert hat. Der Anspruch erlischt, sobald
der Entscheid der IV-Stelle Gber den Invaliditatsgrad erfolgt oder wenn die
Arbeitsunfahigkeit weniger als 50 % betragt.



Koordination mit dem BVG

Welche Vorsorgeeinrichtung ist zustandig?

Wahrend der Schutzfrist von drei Jahren (siehe Ziffer 15) bleiben Sie als
versicherte Person bei derjenigen Vorsorgeeinrichtung versichert, welche
bisher die Invalidenleistungen ausgerichtet hat. Grundsatzlich werden die
Invalidenleistungen weiterhin voll oder (entsprechend des aufgrund der Er-
werbstdtigkeit neu erzielten Einkommens) gekirzt ausgerichtet. Falls Sie
wahrend dieser Periode von drei Jahren arbeitsunfahig werden, mussen Sie
die Vorsorgeeinrichtung unverzlglich dartber informieren. Diese nimmt
anschliessend eine Neuberechnung der Rente vor.

Falls Ihre Wiedereingliederung erfolgreich ist, wird nach Ablauf der dreijah-
rigen Schutzperiode die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebenden
zustandig und die alte Vorsorgeeinrichtung Ubertragt ihr die Freizigigkeits-
leistung.

Meldepflicht

Muss ich Anderungen melden?

Melden Sie Anderungen der beruflichen, familiaren und gesundheitlichen
Situation der IV-Stelle; diese kdnnen den Leistungsanspruch beeinflussen.

Kinderrenten

Wann habe ich Anspruch auf Kinderrenten?

Wenn Sie rentenberechtigt sind, haben Sie zusatzlich zur Invalidenrente
Anspruch auf eine Kinderrente ftr Séhne und Tochter:

e bis diese das 18. Altersjahr beendet haben, oder

e bis diese ihre Ausbildung abgeschlossen haben, langstens aber bis zum
vollendeten 25. Altersjahr.

Der Anspruch auf eine Kinderrente gilt auch fur Pflegekinder, die unent-
geltlich aufgenommen wurden. Keine Kinderrente wird fur Pflegekinder
ausgerichtet, die erst nach der Entstehung des Anspruchs auf eine Alters-
oder Invalidenrente in Pflege genommen werden. Eine Ausnahme bilden
die Kinder des Ehegatten.



Berechnung der Invalidenrente

Welches sind die Berechnungselemente?

Die Berechnungselemente einer Rente sind:
e anrechenbare Beitragsjahre

e Erwerbseinkommen

e Erziehungs- und Betreuungsgutschriften

Wann erhalte ich eine Vollrente?

Sie erhalten eine Vollrente (Rentenskala 44), wenn Sie ab dem Kalender-
jahr, in dem Sie das 21. Altersjahr erreicht haben, stets die Beitragspflicht
erfallt haben.

Wann erhalte ich eine Teilrente?

Eine Teilrente (Rentenskala 1-43) wird Ihnen bei einer unvollsténdigen Bei-
tragsdauer ausgerichtet, d. h. wenn Sie gemass ihrem Jahrgang keine voll-
standige Beitragsdauer aufweisen. Ein fehlendes Beitragsjahr fuhrt in der
Regel zu einer Rentenkilrzung von mindestens 1/44.

Erhalten Frauen die zuriickgelegten beitragslosen
Ehe- und Witwenjahre als Beitragsjahre angerechnet?

Frauen erhalten bei der Bestimmung der Beitragsdauer die vor dem
31. Dezember 1996 zurlckgelegten beitragslosen Ehe- und Witwenjahre,
wahrend denen sie versichert waren, als Beitragsjahre angerechnet.

Was sind Jugendjahre?

Jugendjahre sind Beitragszeiten ab dem 18. bis zum 20. Altersjahr. Haben
Sie bis zum 20. Altersjahr Beitragszeiten zurtickgelegt, konnen lhnen diese
als sogenannte Jugendjahre fur die Auffullung von eventuell spateren Bei-
tragslticken angerechnet werden. Das ist allerdings nur moglich, sofern die
Beitrage fur die entstandenen Licken in Folge Verjahrung (funf Jahre) nicht
mehr eingefordert werden kénnen.



Was sind Zusatzmonate?

Ihnen werden sogenannte Zusatzmonate angerechnet, wenn Sie vor dem
1. Januar 1979 fehlende Beitragszeiten aufweisen, versichert waren oder
sich hatten versichern kénnen:

Bei vollen Beitragsjahren der Zusatzlich anrechenbar
versicherten Person bis zu

von bis

20 26 12 Monate

27 33 24 Monate

34 und mehr 36 Monate

Wie setzt sich das durchschnittliche Jahreseinkommen
zusammen?

Das durchschnittliche Jahreseinkommen setzt sich zusammen aus:
e dem Durchschnitt der Erwerbseinkommen

e dem Durchschnitt der Erziehungsgutschriften

e dem Durchschnitt der Betreuungsgutschriften



Durchschnitt der Erwerbseinkommen

Wie wird der Durchschnitt der Erwerbseinkommen
berechnet?

Um den Durchschnitt der Erwerbseinkommen zu berechnen, werden alle
Einkommen zwischen dem 21. Altersjahr bis zum 31. Dezember des Jahres,
das dem Eintritt des Rentenfalles vorangeht, zusammengezahlt. Einkom-
men aus den Jugendjahren werden dabei nur bericksichtigt, wenn spater
entstandene Beitragslicken aufzufullen sind.

Die Erwerbseinkommen sind auf den sogenannten Individuellen Konten
(IK) jeder Person festgehalten.

Wird die Einkommenssumme der Lohn- und
Preisentwicklung angepasst?

Die Erwerbseinkommen kdénnen aus Jahren mit tieferem Lohnniveau
stammen. Deshalb kann die Einkommenssumme entsprechend der durch-
schnittlichen Lohn- und Preisentwicklung aufgewertet werden. Die so auf-
gewertete Summe der Einkommen wird durch die Zahl der anrechenbaren
Jahre und Monate geteilt. Das Ergebnis entspricht dem Durchschnitt der
Erwerbseinkommen.

Was versteht man unter Einkommensteilung/Splitting?

Die Einkommensteilung wird auch Splitting genannt. Einkommen, welche
die Ehegatten wahrend der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt
haben, werden geteilt und je zur Halfte den beiden Ehegatten gegenseitig
angerechnet.

Wird bei Ehepaaren ein Ehegatte rentenberechtigt, werden die Einkommen
ungeteilt angerechnet. Sobald der andere Ehegatte auch rentenberechtigt
wird, werden beide Renten neu berechnet, und zwar aufgrund der unge-
teilten Einkommen vor bzw. der geteilten Einkommen wahrend der Ehe.
Die Einkommen, die anfallen, wahrend nur einer der Ehegatten altersren-
tenberechtigt ist, werden nicht mehr geteilt.

Die Einkommensteilung wird vorgenommen
e Dbei Auflésung der Ehe durch Scheidung,

e wenn beide Ehegatten AHV- oder IV-rentenberechtigt sind,
e wenn eine verwitwete Person Anspruch auf eine Altersrente hat.



Durchschnitt der Erziehungs- und
Betreuungsgutschriften

Was sind Erziehungsgutschriften?

Es werden Ihnen fur die Jahre, in denen lhnen die elterliche Sorge fur (ei-
nes oder mehrere) Kinder unter 16 Jahren zustand, Erziehungsgutschriften
angerechnet. Die Hohe der Erziehungsgutschrift entspricht der dreifachen
jéhrlichen Minimalrente. Bei verheirateten Personen wird die Gutschrift
wahrend der Kalenderjahre der Ehe je zur Halfte aufgeteilt. Der Durch-
schnitt der Erziehungsgutschriften ergibt sich, indem die Summe der Erzie-
hungsgutschriften durch die gesamte Beitragsdauer geteilt wird.

Bei geschiedenen und nicht miteinander verheirateten Eltern, welche die
elterliche Sorge gemeinsam austben, wird je nach Betreuungsleistung ent-
weder einem Elternteil die ganze oder jedem Elternteil je die halbe Erzie-
hungsgutschrift angerechnet. Bitte beachten Sie dazu die weiteren Infor-
mationen im Merkblatt 7.07 — Erziehungsgutschriften.

Was sind Betreuungsgutschriften?

Es werden lhnen fur die Jahre, in denen Sie pflegebedurftige Verwandte
betreuten, die leicht erreichbar sind und die Anspruch auf eine Hilf-
losenentschadigung haben, Betreuungsgutschriften angerechnet. Ver-
wandten gleichgestellt sind Lebenspartnerinnen und -partner, die seit
mindestens funf Jahren einen gemeinsamen Haushalt fuhren. Fur Jahre, in
denen Erziehungsgutschriften angerechnet werden koénnen, besteht kein
Anspruch auf Betreuungsgutschriften. Die Hohe der Betreuungsgutschrift
entspricht der dreifachen jahrlichen Minimalrente. Bei verheirateten Perso-
nen wird die Gutschrift wahrend der Kalenderjahre der Ehe je zur Halfte
aufgeteilt. Der Durchschnitt der Betreuungsgutschriften ergibt sich, indem
die Summe der Betreuungsgutschriften durch die gesamte Beitragsdauer
geteilt wird. Bitte beachten Sie dazu die weiteren Informationen im Merk-
blatt 7.03 — Betreuungsgutschriften.


https://www.ahv-iv.ch/p/1.07.d
https://www.ahv-iv.ch/p/1.03.d

Rentenansatze

Welches sind die aktuellen Rentenansatze?

Bei voller Beitragsdauer betragen die ordentlichen Vollrenten je nach
Durchschnittseinkommen:

mindestens hochstens
CHF / Monat CHF / Monat
1711 3/4 12 14 11 3/4 12
'rg\r’]atgde”' 1195 897 598 299 2390 1793 1195
Kinder-

478 359 239 120 956 717 478
rente

598

239



Plafonierung der Renten eines Ehepaars

Weshalb werden die Renten eines Ehepaars plafoniert?

Die Summe der beiden Einzelrenten eines Ehepaars darf nicht grosser sein
als 150 % der Maximalrente. Wird dieser Hochstbetrag Uberschritten, wer-
den die beiden Einzelrenten entsprechend gekirzt. Eine Plafonierung der
Renten findet nicht statt, wenn

e der gemeinsame Haushalt durch einen richterlichen Entscheid aufge-
hoben wurde,

e ein Ehegatte eine ganze Invalidenrente oder eine Altersrente und der
andere eine halbe oder Viertelsrente der IV bezieht,

e ein Ehegatte eine Dreiviertelsrente der IV und der andere eine Viertels-
rente der IV bezieht.

Werden die Kinderrenten ebenfalls plafoniert?

Die Kinderrenten zu den Einzelrenten der Ehegatten werden ebenfalls pla-
foniert. Dies gilt auch, wenn fur ein Kind sowohl eine Kinder- als auch eine
Waisenrente ausgerichtet werden.

Verwitwete Beziigerinnen und Beziiger von
Invalidenrenten

Andert sich der Rentenbetrag nach dem Tod des
Ehegatten?

Nach dem Tod des rentenberechtigten Ehegatten andert sich der Renten-
betrag aus folgenden Grinden: Die zu Lebzeiten des verstorbenen Ehe-
gatten allenfalls vorgenommene Plafonierung entfallt. Zur daraus resultie-
renden Rente wird ausserdem ein Verwitwetenzuschlag in der Hohe von
20 % hinzugerechnet. Der Zuschlag wird jedoch nur bis zum Maximalbe-
trag der Invalidenrente gewahrt.



Geburts- oder Friihbehinderte

Wer hat Anspruch auf eine ausserordentliche
Invalidenrente?

In der Schweiz wohnende Personen, die von Geburt an invalid sind oder
vor der Vollendung ihres 23. Altersjahrs invalid geworden sind, aber
keinen Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente haben, erhalten eine
ausserordentliche Invalidenrente.

Werden Kinderrenten ausgerichtet?

Zur ausserordentlichen Invalidenrente kénnen auch entsprechende Kinder-
renten ausbezahlt werden.

Wer gilt als friihinvalid?

Personen, die vor der Vollendung des 25. Altersjahrs invalid werden,
gelten als Fruhinvalide. Weisen sie eine vollstandige Beitragsdauer auf,
betragt ihre Invalidenrente mindestens 133 1/3 % des Mindestbetrags
einer Vollrente.



Ergdnzungsleistungen

Wann habe ich Anspruch auf Erganzungsleistungen?

Beziehen Sie eine Invalidenrente und leben in bescheidenen wirtschaft-
lichen Verhaltnissen, haben Sie unter bestimmten Voraussetzungen
Anspruch auf Erganzungsleistungen.

Bitte beachten Sie dazu die weiteren Informationen in den Merkblattern
5.01 — Ergdnzungsleistungen zur AHV und IV und 5.02 — Ihr Recht auf
Ergdnzungsleistungen zur AHV und IV.


https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.d
https://www.ahv-iv.ch/p/5.02.d
https://www.ahv-iv.ch/p/5.02.d

Berechnungsbeispiele

Ein Ehegatte erhilt eine IV-Rente

Eine am 17. April 1975 geborene Frau hat ab 1. Marz 2021 Anspruch auf
eine ganze IV-Rente. Die Frau ist seit 2003 mit dem gleichen Mann ver-
heiratet. Da ihr Ehemann nicht rentenberechtigt ist, wird die IV-Rente auf-
grund ihrer eigenen und ungeteilten Einkommen festgesetzt.

Aus der Ehe sind zwei Kinder hervorgegangen (geb. 2006 und 2007). Der
Frau kénnen daher wahrend 14 Jahren Erziehungsgutschriften angerech-
net werden. Diese werden fur die Zeit wahrend der Ehe zwischen den
Ehegatten geteilt.

Die Rentenberechtigte hat seit 1996 bis zum Eintritt des Rentenfalles un-
unterbrochen AHV-Beitrage entrichtet und weist daher eine vollstandige
Beitragsdauer auf, namlich 25 Jahre. Dies ergibt eine Vollrente (Rentenskala
44).

Der Durchschnitt der Erwerbseinkommen wird aufgrund der

Individuellen Konten ermittelt und wie folgt berechnet:

Einkommenssumme aus 25 Beitragsjahren
von 1996 bis und mit 2020 CHF 1200 000.—

Diese Einkommenssumme geteilt durch die mass-
gebende Beitragsdauer (25 Jahre) ergibt den
Durchschnitt der Erwerbseinkommen von CHF 48 000.—

Der Durchschnitt der Erziehungsgutschriften wird wie folgt

berechnet:

Anzahl Jahre x dreifache jahrliche Minimalrente

geteilt durch die Beitragsdauer verteilt auf zwei

14 x 43 020 Franken =+ 25 Jahre + 2 CHF 12 046.—

Das durchschnittliche Jahreseinkommen und die Rente werden

wie folgt berechnet:

Durchschnitt der Erwerbseinkommen CHF 48 000.—
Durchschnitt der Erziehungsgutschriften CHF 12 046.—
Durchschnittliches Jahreseinkommen

(aufgerundet auf Tabellenwert, siehe S. 21/22) CHF 60 228.—

Wie aus der Tabelle im Anhang ersichtlich ist,
ergeben sich folgende Rentenbetrage

ganze IV-Rente CHF 2 046.—
zwei ganze Kinderrenten zu je CHF 818.—



Beide Ehegatten sind rentenberechtigt

Gleiche Ausgangslage wie im vorherigen Beispiel, nur dass der am
20. Juni 1973 geborene Ehemann ab 1. November 2021 ebenfalls An-
spruch auf eine ganze IV-Rente hat. Die beiden IV-Renten werden nun
unter Vornahme der Einkommensteilung neu berechnet.

Der Ehemann hat seit 1994 bis zum Eintritt des Rentenfalls ebenfalls un-
unterbrochen AHV-Beitrdge entrichtet und weist daher eine vollstandige
Beitragsdauer auf, namlich 27 Jahre. Dies ergibt eine Vollrente (Rentenskala
44).

Der Durchschnitt der Erwerbseinkommen wird aufgrund der

Individuellen Konten ermittelt und wie folgt berechnet:
Frau Mann

Ungeteilte Erwerbseinkommen

vor der Ehe

(1996 bis 2003) CHF 350 000.—

(1994 bis 2003) CHF 550 000.—-
Geteilte Erwerbseinkommen far

die Zeit wahrend der Ehe

(2004 bis 2020)

Einkommen Frau CHF  425000.— CHF  425000.—
Einkommen Mann CHF 500 000.— CHF 500 000.—
Einkommenssumme aus 25 Bei-

tragsjahren von 1996 bis 2020 CHF 1275 000.-
Einkommenssumme aus 27 Bei-

tragsjahren von 1994 bis 2020 CHF 1475 000.—
Diese Einkommenssumme geteilt

durch die massgebende Beitrags-

dauer (fur die Frau 25 bzw. fur

den Mann 27 Jahre) ergibt den

Durchschnitt der Erwerbseinkom-

men von CHF 51 000.— CHF 54 630.—

Der Durchschnitt der Erziehungsgutschriften wird wie folgt

berechnet:
Frau Mann
Anzahl Jahre x dreifache jahrliche
Minimalrente geteilt durch die
Beitragsdauer verteilt auf 2:

14 x 43 020 Franken = 25 Jahre + 2 CHF 12 046.—
14 x 43 020 Franken + 27 Jahre = 2 CHF 11 153.—



Das durchschnittliche Jahreseinkommen und die Rente werden

wie folgt berechnet:

Frau Mann
Durchschnitt der
Erwerbseinkommen CHF 51 000.— CHF 54 630.—

Durchschnittliches
Jahreseinkommen (aufgerundet

auf Tabellenwert, siehe S. 21/22) CHF 63 096.— CHF 65 964 .—

Aufgrund der Plafonierung ergeben sich folgende Renten:

Plafonierungsformel Frau Mann
Rente Frau x 150 % des Hochstbetrages

CHF 2 084.— x CHF 3 585.— CHF 1776.—

Rente Frau + Rente Mann

CHF 2 084.— + CHF 2 122.—

Kinderrente x 60 % des Hochstbetrages

Mutter

CHF 834.- x CHF 1 434.— CHF 71—
Kinderrente + Kinderrente Vater

Mutter

CHF 834.- + CHF 849.-

e Tabelle fur Vollrenten (Skala 44)
e Tabelle fur Aufwertungsfaktoren

20



IV-Renten ab 1. Januar 2021
Skala 44: Monatliche Vollrenten Betrage in Franken

Bestimmungs- Invalidenrente validenrente
grosse Witwen/Witwer

Massgebendes
durchschnittliches
Jahreseinkommen

61662 2 065 1549 1033 517 2 390 1793 1195 598
64 530 2103 1578 1052 ? 2 390 1793 1195 ?
67 398 2141 1606 1071 536 2 390 1793 1195 598
70 266 2180 1635 1090 545 2 390 1793 1195 598
73134 2218 1664 1109 ?% 1793 1195 ?
76 002 2 256 1692 1128 ? 2 390 1793 1195 ?
78870 2294 1721 1147 574 2 390 1793 1195 598
81738 2333 1750 1167 584 2 390 1793 1195 598
84 606 2371 1779 ??% 1793 1195 ?
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IV-Renten ab 1. Januar 2021
Skala 44: Monatliche Vollrenten Betrage in Franken

Bestimmungs- Leistungen an Kinder

rosse =
9 Kinderrente

S --------
durchschnittliches

Jahreseinkommen 1/1 3/4 1/2 1/4 1/1 3/4 1/2 1/4
| bis14340 478 359 239 120 717 538 359 180

15774 490 368 245 123 736 552 368 184
os03 s 2% 126 754 566 377 189
18 642 515 387 258 129 773 580 387 194
o 58 3% 264 132 792 594 3% 198
21510 540 405 270 135 810 608 405 203
oS53 415 277 139 89 62 415 208
24 378 565 424 283 142 847 636 424 212
2812 577 433 289 145 866 650 433 217
27 246 590 295 148 885 4 4 222
________
30114
________
32982
________
35 850
________
38718 689 517 345 173 1034 776 517 259
o702 527 31 176 1053 790 527 264
41586 7 179 1071 804 268
S 727 546 364 182 1090 818 545 273
44 454 734 1 7 184 1101 826 551 276
C o742 s 3 186 1113 83 557 279
47 322 749 562 375 188 1124 843 562 281
48756 757 568 379 190 1136 852 568 284
50 190 7 4 192 1147 861 287
o772 579 38 193 1159 870 580 200
53 058 7 195 1170 878 293
o788 591 394 197 1182 887 591 296
55926 795 597 398 199 1193 895 597 299
5730 83 603 402 201 1205 94 603 302
58 794 811 609 406 203 1216 912 608 304
6028 818 614 409 205 1227 921 614 307
61 662 82 207 1239 930 310
o84 626 417 209 1250 938 625 313
64 530 84 211 1262 947 316
89 67 45 213 1273 955 637 319
67 398 857 643 429 215 1285 964 643 322
84 648 432 216 129 972 648 324
70 266 872 654 436 218 1308 981 654 327
~ 71700 880 660 440 220 1319 90 660 330
73134 8 4 222 1331 999 333
o o8s 672 M8 224 o671 3%
76 002 90, 451 226 1354 1016 677 339
ool 683 455 228 oo
78 870 918 689 459 230 1377 1033 689 345
8034 95 694 463 232 1388 e 347
81738 933 700 467 234 1400 1050 700 350
S o9 706 471 236 1411 1059 706 353
84 606 94 4 237 1422 1067 711 356
S 717 478 239 o7 e
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Eintrittsabhangige pauschale Aufwertungsfaktoren:
Eintritt des Versicherungsfalles im Jahre 2021

Erster IK Aufwertungs- Erster IK Aufwertungs-
Eintrag* faktor Eintrag* faktor

1977 1,072 2002 1,000
1978 1,060 2003 1,000
1979 1,048 2004 1,000
1980 1,036 2005 1,000
1981 1,024 2006 1,000

1987 1,000 2012 1,000
1988 1,000 2013 1,000
1989 1,000 2014 1,000
1990 1,000 2015 1,000
1991 1,000 2016 1,000

* Der fur die Rentenberechnung zu berticksichtigende massgebende erste IK-Ein-
trag kann frihestens im Kalenderjahr des 21. Altersjahres liegen.



Auskiinfte und weitere ,
Informationen AHV". v

Dieses Merkblatt vermittelt nur eine Ubersicht. Fir die Beurteilung von
Einzelfallen sind ausschliesslich die gesetzlichen Bestimmungen mass-
gebend. Die IV-Stellen, die Ausgleichskassen und ihre Zweigstellen ge-
ben gerne Auskunft. Ein Verzeichnis aller Ansprechpartner finden Sie
unter www.ahv-iv.ch.

Die Zivilstandsbezeichnungen haben auch die folgende Bedeutung:
e Ehe/Heirat: eingetragene Partnerschaft
e Scheidung: gerichtliche Auflésung der Partnerschaft

e Verwitwung: Tod des eingetragenen Partners / der eingetragenen
Partnerin

Herausgegeben von der Informationsstelle AHV/IV in Zusammenarbeit
mit dem Bundesamt fir Sozialversicherungen.

Ausgabe November 2020. Auch auszugsweiser Abdruck ist nur mit
schriftlicher Einwilligung der Informationsstelle AHV/IV erlaubt.

Dieses Merkblatt kann bei den Ausgleichskassen und deren Zweig-
stellen sowie den IV-Stellen bezogen werden. Bestellnummer 4.04/d.
Es ist ebenfalls unter www.ahv-iv.ch verflgbar.

4.04-21/01-D


https://www.ahv-iv.ch/de/Kontakte
https://www.ahv-iv.ch/de/Merkblätter-Formulare/Merkblätter/Leistungen-der-IV
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